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STADT |l MONSTER

Abfallwirtschaftsbetriebe
Munster

Offentliche Beschlussvorlage 13.11.2018
Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau Beckmann, Herr
Homann

Telefon: 60 52 59/ 60 52 20
BeckmannS@awm.stadt-

muenster.de
HomannG@awm.stadt-
muenster.de

Betrifft

Anderung der Abfallsatzung

Beratungsfolge

|27.11.2018 Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung |

105.12.2018  Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung |

|12.12.2018 Rat Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die anliegende ,Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Abfallvermeidung und Abfallentsorgung
in der Stadt Munster (Abfallsatzung)“ wird beschlossen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Anderung der Satzung entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.

Begrindung:

Anlass fiir die Satzungsénderung ist eine rechtliche Anderung im Bereich der Erfassung von Verpa-
ckungsabfallen. Mit Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes (VerpackG) zum 01.01.2019 wird die bis-
herige Verpackungsverordnung auf3er Kraft gesetzt. Auf der neuen rechtlichen Basis wurden bereits
Verhandlungen mit den Systembetreibern zum Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung
aufgenommen.

Die Abfallsatzung muss redaktionell und inhaltlich an das VerpackG angepasst werden. Entspre-
chend der Neuregelung in 8 22 Abs. 4 VerpackG soll die Mitsammlung von Verpackungen aus Pa-
pier/Pappe/Kartonagen (PPK) in stadt. Papiertonnen sowie die Entgegennahme von PPK auf den
Recyclinghtfen kiinftig in einer gesonderten Systemfestlegung dokumentiert und in der neu abzu-
schlieBenden Abstimmungsvereinbarung fixiert werden. Die ergdnzenden Regelungen zu den Recyc-
linghofen resultieren aus der Miterfassungsregelung geman § 22 Abs. 3 VerpackG.
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Die Verwaltung schlagt daher vor, die Abfallsatzung entsprechend zu &ndern (Ziff. 1., 3., 4 und 5. der
Anlage 1). Bei dieser Gelegenheit werden noch folgende weitere Punkte im Satzungstext aktualisiert:

- Das Sammelsystem ,Depotcontainer fur Elektroschrott” wurde 2014 zunachst versuchsweise
eingefiihrt. Dieses System hat sich bewahrt, so dass die Depotcontainer nun auch in die Ab-
fallsatzung aufgenommen werden (Ziff. 2 der Anlage 1)

- Die Bezeichnungen der stadtischen Entsorgungsanlagen haben sich zum Teil geandert (Ziff. 4

der Anlage 1). AuRBerdem werden erstmals alle stadt. Recyclinghtfe in der Abfallsatzung ge-
nannt.

. V.
gez.

Peck
Stadtrat

Anlagen: - Anlage A
- Satzung zur Anderung der Abfallsatzung

V/0985/2018



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

